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Obdachlos in Luxemburg

Kein Platz für Arme
María Elorza Saralegui

 
REGARDS

THEMA

Mit Verordnungen und Gesetzes-
projekten bekämpft die Regierung 
Arme statt Armut. Weder die Ein-
schränkungen von Menschenrech-
ten, noch die Begründungen der 
Politiker*innen sind neu, doch sie 
werden immer häufiger.

Die Protagonist*innen des Films 
„Europa Passage“ fahren regelmä-
ßig in ihre rumänische Heimat. Das 
jedoch nicht, weil sie als Roma zum 
„fahrenden Volk“ gehören, sondern 
weil sie, von Armut gedrängt, in Ham-
burg leben und das wenige Geld, das 
sie durch Bettelei zusammenbekom-
men, an ihre Familie in Rumänien 
geben wollen. Ihre Geschichte könne 
sich genauso gut in Luxemburg ab-
spielen, erklärte der Regisseur Andrei 
Schwartz, auf dem von der NGO „So-
lidaritéit mat den Heescherten“ orga-
nisierten Filmabend am vergangenem 
15. Oktober (siehe Kasten). Im Mittel-
punkt des Abends standen nicht nur 
die Roma, sondern auch die drei jüngs-
ten Maßnahmen gegen Bettler*innen 
in Luxemburg: das seit Anfang die-
ses Jahres geltende Bettelverbot der 
hauptstädtischen Bürgermeisterin 
Lydie Polfer (DP), Innenminister Léon 
Glodens (CSV) „verstärkter“ Platzver-
weis und Justizministerin Elisabeth 
Margues (CSV) Einführung des Straf-
bestandes der „aggressiven Bettelei“ 
im Strafgesetzesbuch. 

Die NGO kritisierte die Vorschläge 
als zunehmende Kriminalisierung Ar-
mer, die sich vor allem gegen Roma 
richte. „Wenn Politiker im Radio 
fälschlicherweise behaupten, deut-
sche Limousinen mit belgischen Num-
merntafeln brächten Personen nach 
Luxemburg, damit sie hierzulande 
betteln, dann sind damit oft implizit 
Roma oder Sinti Personen gemeint“, 
erklärte Guy Foetz von Solidaritéit mat 
den Heescherten. Gemeint war damit 
eine Aussage von Gloden im Dezember 
2023. Das Narrativ einer zunehmen-
den organisierten und aggressiven 
Bettelei dient Politiker*innen als Be-
gründung für ihre Maßnahmen. Neu 
ist dieses Narrativ nicht. „Wir bitten 
Sie, kein Geld zu geben, wenn Sie da-
rum gebeten werden, um das organi-
sierte Betteln nicht zu unterstützen“ 
steht etwa auf der Website der Stadt 
Luxemburg, die Einwohner*innen 
über die „Einschränkung der Bette-
lei“ informiert. Die Worte erinnern 
an eine Kampagne von 2010, die vor 
Gruppen organisierter Bettler*innen 
warnte. Auf dem Flyer war damals 
eine bettelnde Roma zu sehen (woxx 
1085). Es handle sich in allen Fällen 
um „Anschuldigen vonseiten der Poli-
tik, die nicht mit Fakten, sondern mit 
Vorurteilen belegt sind“, so Foetz.

Erzwungenes Betteln

Am Abend der Filmführung wurde 
jedoch nicht darüber gesprochen, dass 
es sehr wohl erzwungene und organi-
sierte Bettelei geben kann. Die Frage, 
in welchem Ausmaß es sie in Luxem-
burg gibt und inwiefern ein Bettel-
verbot oder ein Platzverweis ausge-
beutete Personen nur noch mehr den 
Menschenhändler*innen überlässt, ist 
dabei schwer zu beantworten, denn es 
gibt nur wenige Zahlen. Laut einem im 
Februar dieses Jahres veröffentlichten 
Bericht der konsultativen Menschen-
rechtskommission (CCDH) wurden 
zwischen 2019 und 2020 insgesamt 
23 und zwischen 2021 und 2022 127 
Opfer von Menschenhandel identifi-
ziert. In der EU werden laut Eurostat 
über 7.000 Opfer von Menschenhan-
del pro Jahr identifiziert. Neben Ar-
beits- und sexueller Ausbeutung oder 
dem Begehen von Verbrechen kann 
erzwungenes Betteln auch eine Form 
von Menschenhandel sein. Der woxx 
gegenüber nannte das Justizministeri-
um genauere Zahlen. Demnach wur-
den 2016 vier Opfer von erzwungener 
Bettelei identifiziert, im Jahr 2018 eine 
Person und im Jahr 2021 zehn, alle 
von ihnen minderjährige Roma. In an-

deren Jahren wurden keine Menschen 
identifiziert, die zum Betteln gezwun-
gen wurden. Der CCDH Bericht iden-
tifizierte 2021 allerdings zwölf Perso-
nen. Dass immer mehr Menschen zum 
Betteln gezwungen werden sollen, 
das kann CCDH-Präsidentin Noémie 
Sadler jedoch nicht bestätigen: „Da 
es früher weniger Kontrollen gab, ist 
schwer zu beurteilen, ob die Zahl der 
Fälle wirklich ansteigt.“ Sogar, wenn 
die organisierte Bettelei zunehme, wie 
unter anderem von Bürgermeisterin 
Polfer behauptet, „müssen diese Per-
sonen geschützt und unterstützt wer-
den und die Täter und nicht die Opfer 
bestraft werden“, wie es die CCDH im 
Dezember 2023 in einer Pressemittei-
lung formulierte. Mit dem Bettelverbot 
missachte die Gemeinde „nicht nur die 
Grundrechte der Opfer von Menschen-
handel“, sondern mache „auch jede 
Chance auf eine Zusammenarbeit mit 
den Behörden zunichte“.

Obwohl große Zweifel an der Ef-
fektivität der Maßnahme bestanden, 
stimmte der hauptstädtische DP-CSV 
Gemeinderat im März 2023 für ein 
Verbot der Bettelei. Im Juni 2023 trat 
ein ähnliches Verbot in Ettelbrück in 
Kraft. In Diekirch, wo die Stadt laut Ge-
meinderat „zunehmend mit Phänome-
nen organisierter Bettelei auf ihrem 
Gebiet konfrontiert“ sei, ist Betteln be-
reits seit 2019 verboten. Auf die Nach-
frage, wie viele Städte in Luxemburg 
insgesamt Bettelei verbieten, blieb 
das Innenministerium die Antwort 
schuldig. Was seine Vorgängerin Taina 
Bofferding (LSAP) ablehnt hatte, be-
stätigte der neue Innenminister Léon 
Gloden im Dezember 2023: Seit dem 
15. Januar verbieten somit Artikel 41, 
42 und 43 der Verordnung in spezifi-
schen Straßen der Luxemburger In-
nenstadt, des Bahnhofsviertels und in 
Bonnevoie sowohl das organisierte als 
auch jede andere Form des Bettelns, 
sowie das Blockieren von Gebäudeein-
gängen (woxx 1771). Die Verordnung 
könnte juristische Probleme mit sich 
bringen, denn dass sie auch die „ag-
gressive Bettelei“ visiert, könne laut 
einer im Juni 2024 vorgestellten Notiz 
des wissenschaftlichen Dienstes der 
Chamber zu einer „Kumulierung von 
Straftatbeständen“ führen und „der 
Klarheit des Strafgesetzes“ schaden. 
Das, weil „aggressives Verhalten“ ja 
schon unter Strafe stünde.

Von solchen Einwänden lassen 
sich die Entscheidungsträger*innen 
von DP und CSV nicht beirren. Am 
17. Juli 2024, wenige Monate nachdem 
die hauptstädtische Verordnung in 
Kraft getreten war, kündigte Innenmi-

Ein Filmabend mit „Europa Passage“

Maria ist des ständigen „Hallo, bitte“ müde. Sie will nach Rumänien zu-
rückkehren, ihr Ehemann sieht in Deutschland jedoch eine Chance, etwas 
Geld zu verdienen - sei es auch nur durchs Betteln. Im Dokumentarfilm 
von Andrei Schwartz kommen Selbstbestimmung, Zusammenhalt und die 
Perspektivlosigkeit der Roma Protagonist*nnen nüchtern, doch mit einer 
Prise Humor, zum Ausdruck. Präsentiert wurde der Film am 15. Oktober 
in den Rotondes im Rahmen eines Abends mit einer anschließenden Fra-
gerunde der NGO „Solidaritéit mat den Heescherten“. Zu Gast war neben 
Schwartz auch der Experte Joachim Brenner vom Frankfurter Förder-
verein Roma. In der EU machen Roma rund 6 Millionen Menschen aus, 
die meisten von ihnen sind überproportional von Armut und Arbeitslo-
sigkeit betroffen. Der Organisation Roma for Europe zufolge ist gerade 
mal ein Viertel der Roma-Bevölkerung angestellt. Auch in Luxemburg, wo 
es jüngsten Zahlen nach (die jedoch von 2012 stammen) rund 300 Roma 
gibt, werden sie systematisch diskriminiert und sind oft Ausbeutung und 
Obdachlosigkeit ausgesetzt. „Betteln ist notwendiger Broterwerb: Dieser 
Hintergrund bleibt bei Roma Personen oft einfach unerwähnt, als könn-
te es ihnen nicht wirklich schlecht gehen“, bringt es Brenner während 
des Filmabends auf den Punkt. Setzte sich jahrelang die NGO „Chachipe“ 
für die Rechte der Roma ein, gibt es seit September 2023 die Association 
„Roms sans frontières“. Solidaritéit mat den Heescherten setzt sich für die 
Rechte von obdachlosen Menschen ein: „Die Arbeit wird ganz klar nicht 
abnehmen, auch wenn in der Stadt ein paar Leute verschwinden muss-
ten“, so die NGO am 15. Oktober.

https://www.woxx.lu/4080/
https://www.woxx.lu/4080/
https://ccdh.public.lu/fr/thematiques/traitedesetreshumains.html
https://ccdh.public.lu/fr/thematiques/traitedesetreshumains.html
https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20230921STO05705/menschenhandel-der-kampf-der-eu-gegen-ausbeutung
https://ccdh.public.lu/fr/publications/raptra.html
https://ettelbruck.lu/citoyen/wp-content/uploads/sites/2/2023/08/Reglement-general-  de-police-2023-05-17-1.pdf
https://ettelbruck.lu/citoyen/wp-content/uploads/sites/2/2023/08/Reglement-general-  de-police-2023-05-17-1.pdf
https://diekirch.lu/fileadmin/user_upload/reglement_de_police_ajout_mendicite.pdf
https://www.woxx.lu/bettelverbot-demonstration-gegen-unsoziale-politik
https://www.chd.lu/fr/node/2360
https://romaforeurope.org/
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nister Gloden einen eigenen Gesetzes-
vorschlag an, der einen „verstärkten 
Platzverweis“ einführen soll (woxx 
1796). War noch 2017 eine Motion der 
CSV, die Bettler*innen aus Einkaufs-
straßen verweisen wollte, abgelehnt 
und 2018 die Idee eines verstärkten 
Platzverweises vom damaligen Mi-
nister für innere Sicherheit Étienne 
Schneider (LSAP) als „Quatsch“ abge-
tan worden, weitete die sozialliberale 
Regierung 2021 den schon bestehen-
den Platzverweis aus, um Obdachlose, 
die in Hauseingängen schlafen, künf-
tig von der Staatsgewalt entfernen zu 
können (woxx 1689). Federführend bei 
der Ausarbeitung war der damalige 
Minister für innere Sicherheit Henri 
Kox (déi Gréng). 

Häufung restriktiver Vorschläge

Der neueste, von Gloden vorge-
schlagene Platzverweis geht einen 
Schritt weiter: Neben dem Blockie-
ren von Eingängen, soll der Vorschlag 
„Störungen der öffentlichen Ruhe, 
Gesundheit oder Sicherheit“, „Angrif-
fe auf die Bewegungsfreiheit“ von 
Passant*innen und „Belästigung von 
Fußgängern auf öffentlichen Stra-
ßen und Orten“ unterbinden. Der 
Verweis soll im Umkreis von einem 
Kilometer und für maximal 48 Stun-
den gelten. Wird er nicht eingehal-
ten, werden die Bürgermeister*innen 
zu Richter*innen und können ein 
Betretungsverbot von maximal 30 
Tagen aussprechen. Außerdem kön-
nen sie Geldstrafen von bis zu 250 
Euro verhängen. Noch absurder: 
Im Fall, dass ein*e Postbeamte*in 
den*die Empfänger*in nicht vorfin-
det, um ihm*ihr das Schreiben mit 
ihrem Platzverweis zu übergeben, 
kann der*die Beamte den Umschlag 
willkürlich einer anderen, vor Ort 
befindlichen Person übergeben, wie 
das Städte-und Gemeindesyndikat Sy-
vicol Anfang Oktober erstaunt in sei-
nem Gutachten zum Gesetz anmerk-
te. Laut Gloden kommt der verstärkte 
Platzverweis einem „verstärktem Ge-
fühl der Unsicherheit vonseiten der 
Bürger*innen“ nach. Genaue Zahlen, 
die dieses „Gefühl der Unsicherheit“ 
objektiv belegen könnten, wurden je-
doch nicht vorgelegt, auch nicht auf 
Nachfrage der woxx. 

Am 18.  Juli, einen Tag nach Glo-
den, präsentierte Justizministerin 
Elisabeth Margue ihr eigenes Ge-
setzesprojekt. Mit diesem Vorschlag 
wolle das Ministerium auf die Kritik 
am hauptstädtischen Bettelverbot re-
agieren. Die sogenannte „einfache“ 
Bettelei soll aus dem Strafgesetzbuch 
gestrichen werden. Gleichzeitig soll 
ein neuer Artikel, Nummer 342, hin-
zukommen, der die „aggressive Bet-
telei“ strafbar macht. Es soll das „Ver-
halten“ und nicht die Person selbst 
kriminalisiert werden, worauf das 
Ministerium gegenüber der woxx be-
harrt. Eigentlich wird „einfaches“ Bet-
teln nicht länger als Straftatbestand 

angesehen, wie die Notiz des wissen-
schaftlichen Dienstes der Chamber 
erklärt. 2008 kam es zu einer Ände-
rung des Artikels 157, wobei – aus 
Versehen – der Text so gekürzt wurde, 
dass es „unmöglich ist, seinen Sinn zu 
erfassen“. Das führte 2009 zu einer 
Jurisprudenz, die das Bettelverbot 
als abgeschafft ansah. Wofür es tat-
sächlich ein Verbot gibt, ist die Beläs-
tigung von Passant*innen. Hier kann 
die Polizei bereits eingreifen. Somit 
könne Margues Vorschag zu einer Ku-
mulierung von Straftaten führen, teils 
könne er sich auch mit Glodens über-
schneiden, erklärt Noémie Sadler.

Noch werden beide Entwürfe von 
der Justiz-, beziehungsweise der Innen-
kommission des Parlaments bearbeitet. 
Die CCDH selbst arbeite an einer Stel-
lungnahme zu Margues Vorschlag, den 
die Menschenrechtskommission bald 
vorstellen will. Der wird, wie bereits 
die Stellungnahme zum Bettelverbot 
in Luxemburg-Stadt, kritisch ausfallen: 
Der Vorschlag führe zwar den Begriff 
„Aggressivität“ ein, definiere ihn jedoch 
nicht, so Sadler. Stattdessen enthält der 
Gesetzestext eine „nicht erschöpfende“ 
Liste mit Beispielen. Auch zwischen 
körperlicher und verbaler Aggressivi-
tät soll nicht unterschieden werden. 
Bleiben die Definitionen schwammig, 
so sollen die Strafen definitiv härter 
werden: Der Artikel, der nun gestri-
chen werden soll, sah Freiheitsstrafen 
von bis zu einem Monat vor, nun sol-
len diese bis zu zwei Jahre betragen. 
Zusätzlich sind Geldstrafen bis zu 3.000 
Euro vorgesehen.

Armut statt Arme bekämpfen

Margues Projekt inspiriert sich 
dabei offen am französischen Gesetz 
„zur inneren Sicherheit“. Im Jahr 2003 
führte das Nachbarland „die Nach-
frage nach Geldern unter Zwang“ mit 
dem Artikel 312-12-1 als Straftat ein. 
Die Strafen können bis zu sechs Mo-
nate Gefängnis und 3.750 Euro betra-
gen. Auch in anderen Ländern Euro-
pas wird laut der NGO Housing Rights 
Watch Bettelei oder „Platzeinnehmen 
im öffentlichen Raum“ zunehmend 
kriminalisiert. Neben Frankreich ver-
bieten fünf andere EU-Staaten eine 
„aggressive“ Form der Bettelei, in elf, 
darunter auch Deutschland und Bel-
gien, ist Betteln auf lokaler Ebene ver-
boten, so eine Schweizer Studie vom 
Februar 2023.

Die Zahl dieser Maßnahmen steigt, 
und damit auch die Kontroversen da-
rum. Im französischen Amiens bei-
spielsweise führte die Gemeinde im 
April diesen Jahres ein orts- und zeit-
spezifisches Bettelverbot ein. Schnell 
wurde gegen die Verordnung geklagt, 
mit Erfolg: Das Gericht ordnete die 
Aussetzung des Verbots an, denn es 
stelle einen „schweren Eingriff“ in 
die Bewegungsfreiheit dar. Bekannter 
ist der Fall der Schweizer Stadt Genf, 
die 2008 schon ein Bettelverbot in die 
Wege leitete. Auch hier äußerte sich 

das Gericht, in diesem Fall der Euro-
päische Gerichtshof für Menschen-
rechte, gegen das Verbot, Genf musste 
ihr Gesetz anpasssen: Lediglich einige 
„Formen der Bettelei“, darunter ein 
„aggressives“ Betteln, sind nun in spe-
zifischen Zonen verboten. 

Für die CCDH sind die Maßnah-
men in Luxemburg „beunruhigend“. 
Wegen mangelnder Definitionen 
müssen Polizist*innen und später 
Richter*innen die Texte interpretie-
ren. Bisher gab es weder vom Kassati-
onshof noch vom Verfassungsgerichts-
hof ein Urteil dazu. Somit ist bis auf 
weiteres unklar, ob das Bettelverbot 
und die damit einhergehende Ein-
schränkung der Menschenrechte ein-
zelner Personen rechtens ist. Die Ver-
fassung erlaubt eine solche nur unter 
bestimmten Bedingungen: Zum allge-
meinen Interesse oder zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten anderer. Dabei 
muss immer eine gewisse Proportio-
nalität gewahrt werden. Das alles sei 
laut Sadler nicht gegeben, denn es feh-
le eine umfassende Analyse der Maß-
nahmen und ihrer Wirksamkeit. 

Als 2021 die erste Verstärkung 
des Platzverweises kam, warnte die 
CCDH bereits, dies ebne den Weg für 
einen größeren Eingriff in die Bewe-
gungsfreiheit und Menschenrechte. Sie 
sollte recht behalten. „Es wurde eine 
erste Maßnahme ergriffen, deren Aus-
wirkungen jedoch gar nicht erst bewer-
tet. Hat der Platzverweis die gewünsch-
te Wirkung erzielt?“ Das sei unbekannt, 
so Sadler. „Dann, von einem Tag auf 
den anderen und ohne jegliche Analyse 
wird er erneut verstärkt. Wir befürch-
ten, dass es weitere Maßnahmen gegen 
die Freiheit geben wird“, so die CCDH-
Präsidentin. Mit dem neuen „verstärk-

tem Platzverweis“ könne beispielswei-
se die Freiheit von Demonstrant*innen 
oder der öffentlichen Versammlung un-
terbunden werden.

„In der Stadt muss keiner draußen 
schlafen“, beteuerte Lydie Polfer bei 
einem City Breakfast gegenüber RTL 
(woxx 1716). Dass ihr Verbot von 7 bis 
22 Uhr gilt und Unterkünfte wie die 
„Wanteraktioun“ tagsüber geschlos-
sen sind, erwähnt die Bürgermeiste-
rin nicht. Auch zu der „Stëmm op der 
Stross“ kann man „nur für eine Weile 
hingehen“, kontert Sadler. „Für den 
Rest müssen diese Personen doch ir-
gendwo den Tag verbringen“. Wohin 
also? Auf die öffentlichen Plätze, die 
laut Léon Gloden „allen gehören“? 

Ein Platzverweis ist kein Mittel ge-
gen Obdachlosigkeit, sondern eines ge-
gen Obdachlose. Im Kern scheint das 
der Syvicol, der Glodens Gesetzesvor-
schlag begrüßte, erkannt zu haben. Der 
Verband schlägt in seiner Stellungs-
nahme vor, die Einführung des Platz-
verweises solle von stärkeren sozialen 
Maßnahmen, wie dem „Housing First“ 
Konzept begleitet werden. „Es kommt 
immer auf die Wohnungskrise zurück“, 
sagt Sadler. „Manche Personen bekom-
men zwar Sozialhilfe, doch sie dürfen 
nicht bei Freunden wohnen, weil sie 
dann die finanzielle Unterstützung 
verlieren könnten.“ In Luxemburg ist 
fast ein Fünftel (19 Prozent) der Bevöl-
kerung von Armut bedroht. Dabei hat 
sich das Land, so wie alle anderen EU-
Staaten, mit dem Lissabon-Abkommen 
von 2021 dazu verpflichtet, das Phäno-
men der Obdachlosigkeit bis 2030 zu 
beseitigen. Wie die Regierung das Ziel 
erreichen will, wollte das Innenminis-
terium der woxx auch auf Nachfrage 
hin nicht verraten.

Anzahl der Opfer von Menschenhandel in Luxemburg, inklusive der gezwungener Bettelei, nach Angaben 
der Berichte der CCDH. Die hohe Anzahl von Opfern zwischen 2021 und 2022 bedingt sich durch ein 
organisiertes Netzwerk für sexuelle Ausbeutung von russischen und ukrainischen Frauen, dass von der 
Polizei aufdeckt wurde.
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